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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sieht die Stadt Ahrensburg für die Fläche 

südlich der Straße Brauner Hirsch und östlich der Straße Hagener Allee eine Entwicklung 

als Gemeinbedarfsfläche für den Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses vor. Nörd-

lich liegt die Sportanlage des Spiel Sport Clubs Hagen Ahrensburg von 1947 e. V. im Süden 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 40. 

Im Vorfeld dieser Änderung ist die zu erwartende Lärmbelastung für das Plangebiet zu er-

mitteln und ggf. zu klären, ob Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der neuen Bauflächen 

erforderlich sind. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 [4] zur DIN 18005, „Schallschutz im Städte-

bau“ [3]. Zudem kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswe-

gen an den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“ [2]) orientieren. 

Für die Ermittlung der Beurteilungspegel aus dem Verkehrslärm werden Prognoseverkehrs-

belastungen verwendet.  

2. Örtliche Situation 

Die neue Gemeinbedarfsfläche soll südlich der Straße Brauner Hirsch und östlich der 

Straße Hagener Allee realisiert werden.  

In direkter Nachbarschaft der derzeit im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen für die 

Landwirtschaft befindet sich weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Grünflächen 

für die Sportnutzung.  

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind dem Plan der Anlage A 1.2 zu entnehmen. 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 

18005 [3] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [4] unter Beachtung folgender Gesichtspunkte: 

 Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. 

 Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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Die Orientierungswerte nach [4] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 

oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In vor-

belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 

andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss-

gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) vorgesehen 

und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-

lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-

SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-

lich insoweit nicht strittig ist. 

In Bezug auf die Beurteilung der Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen sollte nach 

einem Austausch mit dem Innenministerium Schleswig-Holstein angestrebt werden, befes-

tigte Außenwohnbereiche bei Überschreitungen der jeweiligen Orientierungswerte tags ge-

schlossen auszuführen. Im Einzelfall kann jedoch geprüft und abgewogen werden, ob diese 

Forderung angemessen ist, insbesondere wenn für die betroffenen Wohnungen noch an-

dere Außenwohnbereiche auf lärmabgewandten Seiten vorhanden bzw. möglich sind. 

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [4] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [4] 

Verkehr a) Anlagen b) 

tags nachts tags nachts 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wo-
chenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzge-
biete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 55 

besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete 
(MI) und urbane Gebiete (MU) 60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den Gemeinbe-
darf, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart c) 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI) d) — — — — 
a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 
c) für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben 
d) für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden 
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Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-

dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 wegen der un-

terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen 

jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 

zur DIN 18005 die in Tabelle 1 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurteilungs-

pegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stunden 

zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-

schutzverordnung [2] 

Nr. Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-

schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-

schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-

mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

 die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

 aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

 Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 

flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-

tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-

sprechenden Nachweisverfahrens, 

 Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 

dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

 Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 
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 ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau [5], [6]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-

botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-

barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 

im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 

4. Verkehrslärm 

4.1. Verkehrsmengen 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Als maßgebende Quellen werden folgende öffentliche Verkehrswege be-

rücksichtigt: 

 Brauner Hirsch; 

 Hagener Allee. 

Die Straßenverkehrsbelastungen (DTV - durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen 

Tagen des Jahres) und die maßgeblichen Schwerverkehrsanteile (Kfz mit mehr als 3,5 t 

zulässigem Gesamtgewicht) der Hagener Allee wurden aus der Lärmaktionsplanung der 

Stadt Ahrensburg [11] entnommen und auf den Prognosehorizont 2035/40 hochgerechnet. 

Dabei wurde eine allgemeine Verkehrssteigerung von etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr 

berücksichtigt (Hochrechnungsfaktor: 1,1). 

Für die Straße Brauner Hirsch liegen Prognosebelastungen aus dem Gutachten zur Reali-

sierungsabschätzung der Südtangente Ahrensburg [12] vor. Hierbei wurden die DTVW-

Werte des Prognoseplanfall P1 unter Berücksichtigung der neuen Straßenbrücke Brauner 

Hirsch, die im Rahmen des S4-Ausbaus umgesetzt wird, zugrunde gelegt. Der DTV liegt 

etwa 10% niedriger als der DTVW (DTV = DTVW/1,1).  

Die maßgeblichen Schwerverkehrsanteile (Kfz mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtge-

wicht) wurden analog [13] angesetzt. 

Für die Umrechnung der maßgeblichen Schwerverkehrsanteile auf die Lkw-Anteile Lkw1 

(Solo Lkw und Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhänger und Lastzüge) wurde die prozentuale 

Verteilung der RLS-19 zugrunde gelegt.  

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in den Anlagen A 2.1.1. 

4.2. Emissionen 

Die Schallleistungspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-19 [7] be-

rechnet. Für die Straßenoberflächen wurde zur sicheren Seite von nicht geriffeltem Guss-

asphalt ausgegangen. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 2.1.1.  
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4.3. Immissionen 

4.3.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [8] 

auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-19 [7]. 

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-

handenen Gebäuden außerhalb des Plangebietes sowie Reflexionen an den Gebäudesei-

ten berücksichtigt. Die Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Plangebietes er-

folgt in Form von Rasterlärmkarten. 

Die Geländetopographie und die Gebäudehöhen wurden gemäß [9] bei der Erstellung des 

Berechnungsmodells entsprechend berücksichtigt. 

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-

quellen sind aus der Anlage A 1.2 ersichtlich. 

4.3.2. Beurteilungspegel 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus Verkehrslärm wurden die Beurteilungspegel 

innerhalb des Plangebietes bei freier Schallausbreitung für eine Aufpunkthöhe von 4,0 m 

über Gelände tags und nachts ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Anlage A 2.2 in Form 

von Rasterlärmkarten dargestellt. 

Die in Aussicht genommene Fläche für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses südlich 

der Straße Brauner Hirsch soll eine Darstellung als Gemeinbedarfsfläche erhalten. In Be-

zug auf den immissionsschutzrechtlichen Schutzanspruch wird aufgrund der geplanten Nut-

zung von dem vergleichbar eines Gewerbegebietes ausgegangen.  

Innerhalb des Plangebietes ergeben sich im straßennahen Bereich Beurteilungspegel von 

68 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte für Gewerbegebiete von 

65 dB(A) tags und von 55 dB(A) nachts werden im straßennahen Bereich im Norden des 

Plangebietes teilweise überschritten.  

(Hinweis: Die Orientierungswerte sind in den Rasterlärmkarten fett hervorgehoben.) 

Der für Gewerbegebiete geltende Immissionsgrenzwert von 69 dB(A) tags wird eingehalten, 

der Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) nachts wird in einem etwa 13 m breiten Streifen, 

gemessen von der Straßenmitte der Straße Brauner Hirsch, überschritten. Der Anhaltswert 

der Gesundheitsgefahr von 60 dB(A) nachts wird erreicht.  

Aktiver Schallschutz zum Schutz von Gewerbegebieten vor Verkehrslärm ist in der Regel 

nicht angemessen und aufgrund der für die Freiwillige Feuerwehr erforderliche Erschlie-

ßung voraussichtlich auch nicht entlang der Straße Brauner Hirsch umsetzbar.  

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können durch Abrücken von möglichen Baugren-

zen von den Lärmquellen, geeignete Grundrissgestaltung (Verlegung von schützenswerten 

Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden. 
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5. Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Geräuschimmissionen aus Ver-

kehrslärm im Bereich der Entwicklungsfläche südlich der Straße Brauner Hirsch prognosti-

ziert. 

Für die Auswirkungen des Verkehrslärms zeigt sich zusammenfassend, dass im straßen-

nahen Bereich Beurteilungspegel von 68 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts zu erwarten sind. 

Die Orientierungswerte für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und von 55 dB(A) nachts 

werden im straßennahen Bereich im Norden des Plangebietes teilweise überschritten.  

Der für Gewerbegebiete geltende Immissionsgrenzwert von 69 dB(A) tags wird eingehalten, 

der Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) nachts wird in einem etwa 13 m breiten Streifen, 

gemessen von der Straßenmitte der Straße Brauner Hirsch, überschritten. Der Anhaltswert 

der Gesundheitsgefahr von 60 dB(A) nachts wird erreicht.  

Aktiver Schallschutz zum Schutz von Gewerbegebieten vor Verkehrslärm ist in der Regel 

nicht angemessen und aufgrund der für die Freiwillige Feuerwehr erforderliche Erschlie-

ßung voraussichtlich auch nicht entlang der Straße Brauner Hirsch umsetzbar.  

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können durch Abrücken von möglichen Baugren-

zen von den Lärmquellen, geeignete Grundrissgestaltung (Verlegung von schützenswerten 

Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen werden. 

Bargteheide, den 21. Dezember 2023 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez. gez. 

Dipl.-Ing. (FH) Bianca Berghofer Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  

Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1.1 Flächennutzungsplan gemäß [10] 
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A 1.2 Übersichtsplan, Maßstab 1:1.500 

 

  

Brauner Hirsch

H
a
g
e
n
e
r A

lle
e

Änderung FNP Bereich
Gemeinbedarfsfläche

Brauner Hirsch

  Straße
  Haus



IV 

Proj.Nr.: 23059.00 

Anlage: Schalltechnische Machbarkeitsstudie zu den Änderungen des Flä-

chennutzungsplanes der Stadt Ahrensburg -Freiwillige Feuerwehr Brauner 

Hirsch -  

 

23059.00 bericht teil 8.docx 21. Dezember 2023 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 21. Dezember 2023 

A 2 Verkehrslärm 

A 2.1 Straßenverkehrslärm 

A 2.1.1 Verkehrsbelastungen 

 

 

A 2.1.2 Basis- Schallleistungspegel 

Die folgende Zusammenstellung zeigt die in dieser Untersuchung verwendeten Basis-

Schallleistungspegel LW‘ gemäß RLS-19 Die Angaben sind auf 1 Pkw- oder Lkw-Fahrt be-

zogen. 

 

 

A 2.1.3 Schallleistungspegel 

 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7

DTV pt1 pt2 pn1 pn2

Kfz/ 24 h % % % %

1 str1 zw. Dänenweg und Hagener Allee 10.582 2,1 2,9 2,1 2,9
2 str2 zw. Hagener Allee und Spechtweg 9.482 2,1 2,9 2,1 2,9

3 str3 zw. Am Hagen und Brauner Hirsch 1.013 1,3 1,7 1,3 1,7

Hagener Allee

Brauner Hirsch

Ze Kürzel Straßenabschnitt
Prognose-Null-/Planfall 2035/40

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PKW LKW1 LKW2

1 s01030030 30 30 0,0 0,0 49,7 56,6 61,0
2 s01050050 50 50 0,0 0,0 53,4 58,9 61,4

Nicht geriffelter Gussasphalt

dB(A)

Schallleistungspegel

LW ', FzGZe
Straßentyp

Geschwindig-
keiten

Korrektur 
Straßendecke

vPKW vLKW PKW LKW

Kürzel Beschreibung km/h dB(A)

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mt Mn pt1 pt2 pn1 pn2 tags nachts

Brauner Hirsch
1 str1 s01050050 608 106 2,1 2,9 2,1 2,9 82,1 74,5
2 str2 s01050050 545 95 2,1 2,9 2,1 2,9 81,6 74,0

Hagener Allee
3 str3 s01030030 58 10 1,3 1,7 1,3 1,7 68,4 60,8

Ze
Straßen-

ab-
schnitt

Basis-LW '   

Prognose-Null-/Planfall 2035/40
maßgebliche

Verkehrs-
stärken

maßgebl.
Lkw-

Anteile

Schallleistungs-

pegel LW '

Kfz/h % dB(A)
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A 2.2 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm 

A 2.2.1 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 
4,0 m, Maßstab 1:1.500 
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A 2.2.2 Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm, nachts, Aufpunkt-
höhe 4,0 m, Maßstab 1:1.500 
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